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Vorwort

Nach dem 3. Ordentlichen Gewerkschafts-
kongress im Herbst 2005 umfasste der 
Vorstandsbereich 5 nach damaliger Ge-
schäftsverteilung die Abteilungen Arbeits-
marktpolitik, Umweltschutz/Wasserwirt-
schaft, Arbeits- und Sozialrecht sowie 
Veranstaltungsmanagement/Innere Ver-
waltung HV.

Des Weiteren gehörten im Berichtszeit-
raum die August-Schmidt-Stiftung, die 
Stiftung Arbeit und Umwelt, die T. I. K 
GmbH, die Jägerhof Bewirtschaftungs 
GmbH und die IG C GmbH i. L. zum Vor-
standsbereich.

Im Jahre 2008 kam es zu personellen und 
strukturellen Veränderungen. Nach dem 
Ausscheiden des Kollegen Wilfried Woller 
aus dem geschäftsführenden Hauptvor-
stand übernahm am 18. November 2008 
Egbert Biermann die Leitung dieses Vor-
standsbereiches. Bereits im Vorfeld wech-
selte der Bereich Veranstaltungsma-
nagement zum Vorstandsbereich 3; die 
Abteilung Innere Verwaltung HV verblieb 
im Vorstandsbereich 5.
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Nach Berechnungen des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lag 
die Niedriglohnschwelle für sozialversiche-
rungspflichtige Vollzeitbeschäftigte 2004 
bundesweit bei einem Brutto-Monatsent-
gelt von 1.722 Euro (einschließlich anteilig 
enthaltener Sonderzahlungen). Orientiert 
man sich an dieser Grenze, erhält man in 
diesem Einkommenssegment über 800 bis 
einschließlich 1.700 Euro, 301.000 erwerbs-
tätige Leistungsbezieher (Hartz IV), die 
dem Niedriglohnbereich zugeordnet wer-
den können und 44.000 erwerbstätige Leis-
tungsbezieher, deren Löhne über der so 
bestimmten Niedriglohnschwelle liegen 
dürften. Die Hilfebedürftigkeit von voll-
zeitbeschäftigten Leistungsbeziehern kann 
durch einen niedrigen Lohn und/oder durch 
die Familiengröße bzw. hohe Wohnkosten 
verursacht sein.

Arbeitsmarkttagungen

Die Abteilung hat eine Arbeitsmarktkon-
ferenz in Kassel durchgeführt. Weiterhin 
wurden in Zusammenarbeit mit dem Lan-
desbezirk Nordost Arbeitsmarktgespräche 
Ost durchgeführt, u. a. zum Thema SGB II 
mit dem Vertreter des Ombutsrates, Her-
mann Rappe. 

Vorbemerkung

Die Abteilung Arbeitsmarktpolitik hat sich 
entschieden, aus dem weiten Feld der 
Arbeiten für den Geschäftsbericht einige 
Schwerpunkte auszuwählen und diese aus-
führlicher zu dokumentieren. Nicht weil 
andere Themen nicht wichtig waren, son-
dern weil diese Arbeitsfelder uns auch in 
Zukunft beschäftigen werden und wir es 
deshalb für wichtig halten, unsere Positio-
nen darzustellen. 

Arbeitsmarkt in Deutschland

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich in den 
Jahren 2006 bis 2008 deutlich erholt. Die 
Arbeitslosigkeit ist von mehr als fünf Milli-
onen im Januar 2005 auf weniger als drei 
Millionen im Oktober 2008 gesunken. 2005 
hatten wir im Rahmen der Umsetzung des 
SGB II, auch als Hartz IV bekannt, durch die 
Einbeziehung erwerbsfähiger Hilfebedürf-
tiger, die vormals Sozialhilfe bekamen, ei-
nen außerordentlichen Anstieg der regis-
trierten Arbeitslosigkeit. Es ist positiv zu 
bewerten, dass nunmehr ein Teil der ver-
deckten Arbeitslosigkeit offen ausgewie-
sen wurde.

2007 lebten in Deutschland mehr als 
43 Millionen Erwerbspersonen und die Er-
werbsquote lag bei über 50 %. Dies ist mit 
Blick auf die Entwicklung in den letzten 
Jahren zu großen Teilen auf eine stärkere 
Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren 
Personen zurückzuführen.

Je nach Definition und Abgrenzung zählt 
jedes vierte oder gar jedes dritte Arbeits-
verhältnis zu der vom Normalarbeits ver-
hältnis abweichenden Beschäftigung. Oft-
mals wird dabei die »klassische« so zial-
versicherte Teilzeit einbezogen. Rund 20 % 
der sozialversicherten Arbeitsplätze wird 
zwischenzeitlich in Teilzeit ausgeübt, und 
zwar vorrangig von Frauen.

Weitere sieben Millionen zählen zu den ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen; 
diese Minijobs übersteigen deutlich die so-
zialversicherte Teilzeit (4,8 Millionen).
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• Daneben die 69 sogenannten Options-
kommunen, die alle Aufgaben der 
Grundsicherung ohne Beteiligung der 
Arbeitsagenturen ausüben.

• Als dritte Variante kommt die getrennte 
Aufgabenwahrnehmung hinzu. Die 
Arbeitsagentur zahlt die Hilfe zum 
Le bensunterhalt aus und gewährt die 
arbeitsmarktpolitischen Leistungen. Die 
Kommunen sind zuständig für die Kos-
ten der Unterkunft sowie die flankieren-
den Unterstützungsangebote wie Kin-
derbetreuung oder Schuldnerberatung.

Mit Urteil vom 20. Dezember 2007 hat 
der Zweite Senat des Bundesverfassungs-
gerichts die einheitliche Aufgabenwahr-
nehmung von kommunalen Trägern und 
der Bundesagentur für Arbeit in den 
Arbeitsgemeinschaften als verfassungs-
widrig erklärt. Die Einrichtung der Ar-
beitsgemeinschaft widerspricht dem 
verfassungsrechtlichen Grundsatz eigen-
verantwortlicher Aufgabenwahrnehmung, 
der den zuständigen Verwaltungsträger 
verpflichtet, die Aufgaben grundsätzlich 
durch eigene Verwaltungseinrichtungen, 
also mit eigenem Personal, eigenen Sach-
mitteln und eigener Organisation wahrzu-
nehmen. Bis zum 31. Dezember 2010 hat 
der Gesetzgeber für eine Neuregelung 
Zeit.

Das Modell der Optionskommunen war 
nicht Gegenstand der verfassungsrecht-
lichen Prüfung. Experten gehen davon aus, 
dass diese zeitlich befristete »Experimen-
tierklausel« nach dem Auslaufen nicht ver-
längert wird, da die Kriterien des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichtes auch auf 
sie zutreffen. Der Bund als Träger der 
Hauptlast hat in diesem Modell nahezu 
keine Aufsichtsmöglichkeiten.

Mit der Verkündung des Urteils begann die 
Diskussion über die Neugestaltung. Das 
vom Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in die Diskussion gebrachte »Koope-
rative Jobcenter« wurde von den Ländern 
abgelehnt. Sie verlangen mehr Einfluss, 
ohne sich mehr an den finanziellen Auf-
wendungen zu beteiligen. Dazu soll das 
Grundgesetz verändert und damit die bis-
herige Praxis legalisiert werden.

Die Reform der 
Hartz-Reformen
Die Arbeitsmarktpolitik wurde seit 2002 
grundlegend reformiert. Mit den »Hartz-
Reformen« wurden die Organisation und 
der Inhalt der Arbeitsmarktpolitik tief grei-
fend verändert. Unter dem Motto »Fördern 
und Fordern« sollte der Fokus der Arbeits-
marktpolitik auf der Vermittlung liegen. 
Damit verbunden die Mitwirkung der Ar-
beitsuchenden. Um die Wirkungen der Re-
formen abschätzen zu können, wurde mit 
der Umsetzung eine umfangreiche Begleit-
forschung auf den Weg gebracht. Die Er-
gebnisse der Begleitforschung begleiten 
die aktuelle Diskussion um die Neuausrich-
tung der arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente. Der DGB und seine Gewerkschaften 
begleiten die Forschung, werten sie aus 
und bringen sich in die Diskussion ein.

Im Vorgriff auf die zu erwartenden Ergeb-
nisse wurden die vier »Gesetze für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« 
(2002 und 2003) im Berichtszeitraum 
mehrfach modifiziert, ohne die Grund-
probleme zu lösen. 

SGB II

Mit dem 4. Gesetz zur Reform am Arbeits-
markt, auch Hartz IV genannt, wurden die 
Leistungen »Arbeitslosenhilfe« und Sozial-
hilfe für erwerbsfähige Hilfebedürftige zu-
sammengefasst. Dabei gab es einen Para-
digmenwechsel. War die Arbeitslosen-
hilfe auf Statuserhalt ausgerichtet, soll die 
Grundsicherung vor Armut sichern.

In der politischen Umsetzung dieser Re-
form war dies nicht umstritten. Es wurden 
jedoch unterschiedliche Organisationsmo-
delle favorisiert. Der Kompromiss zwischen 
der damaligen rot-grünen Bundesregie-
rung und dem CDU-dominierten Bundes-
rat brachte drei unterschiedliche öffent-
liche Modelle hervor, die in Konkurrenz 
zueinander stehen:

• Das Regelmodell der Arbeitsgemein-
schaften, in denen Arbeitsagentur und 
Kommunen gemeinsam die Leistungen 
der Grundsicherung umsetzen.
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aufgebaut, die gleiche Zugangschancen 
aller erwerbsfähigen Menschen zu ar-
beitsmarktpolitischen Integrationshilfen 
noch weiter erschweren.

Arbeitsmarktpolitische 
Instrumente 
Mit der Neufassung des Gesetzes zur »Neu-
ausrichtung der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente« will die Bundesregierung die 
vorrangigen Ziele der Arbeitsförderung so-
wie den Ausbau präventiver Elemente und 
die Vereinfachung der arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumente erreichen. Damit sol-
len Ergebnisse der Begleitforschung umge-
setzt werden. 

Der Wegfall einiger Instrumente – wie des 
besonderen Einstellungszuschusses bei 
Neugründungen, der Beitragsbonus für 
Arbeitgeber bei Einstellung Älterer oder 
die institutionelle Förderung von Aus- und 
Weiterbildungseinrichtungen – werden 
unterstützt. Dies gilt aber nicht für den ge-
planten Wegfall der Job-Rotation, das end-
gültige Streichen der »Beschäftigung schaf-
fenden Infrastrukturförderung« und die 
spezifischen Regelungen zur Personal-Ser-
vice-Agentur (PSA). Unterstützt werden 
ebenso die Vorschläge zum Vermittlungs-
budget sowie die Einführung einer Expe-
rimentierklausel. 

Die Streichung von Rechtsansprüchen und 
die Überführung der Leistungen in Ermes-
sensleistungen beinhaltet die Gefahr, dass 
Arbeitsuchende zu Bittstellern degradiert 
werden. Wir bedauern, dass die Chancen 
zur Weiterentwicklung des öffentlichen 
Beschäftigungssektors nicht wirksam ge-
nutzt werden. Eine gesellschaftliche De-
batte über einen sozialen Arbeitsmarkt, 
indem die Bekämpfung der Langzeitar-
beitslosigkeit und die Bewältigung von 
gesellschaftspolitischen Aufgaben zusam-
mengebracht werden, muss in den nächs-
ten Jahren verstärkt geführt werden. 

Die Arbeitsförderung zielt auf eine mög-
lichst zügige Integration in Arbeit. Bisher 
setzt der Bund eher auf die Aktivierung von 
Arbeitslosen, während soziale Integration 
und Stabilisierungen bisher noch unterbe-
lichtet sind. Mangels klarer und eindeu-

Unabhängig von den Diskussionen über 
zukünftige Organisationsmodelle betei-
ligen sich der DGB und seine Gewerkschaf-
ten inhaltlich an der Diskussion. Es geht 
darum, Korrekturen vorzunehmen, um die 
Betreuungsarbeit für die Arbeitsuchenden 
effektiver gestalten zu können:

• Die Gewerkschaften kritisieren unnö-
tige Schnittstellen zwischen den Leis-
tungserbringern nach SGB II und SGB III. 
In dieser Kritik werden die Gewerk-
schaften vom Bundesrechnungshof 
unterstützt, der feststellt, dass »die 
jetzigen Schnittstellen zwischen 
verschiedenen Trägern im Verwaltungs-
vollzug und bei der Aufsicht komplizier-
te fehleranfällige Abstimmungs-
prozesse schaffen und Einfallstore für 
unwirtschaftliches, rechtswidriges und 
bundesweit uneinheitliches Verwal-
tungshandeln sind« (Bericht des Bun-
desrechnungshofes vom 29. April 2008).

• Die Gewerkschaften sehen es als erfor-
derlich an, dass die Aufgaben und Kom-
petenzen der Träger für Leistungen nach 
dem SGB II sowie der Aufsicht führen-
den Stellen möglichst eng mit den 
Finanzierungszuständigkeiten ver-
knüpft werden.

• Eine bundeseinheitliche Rechtsanwen-
dung und eine solidarische Finanzie-
rung zum Ausgleich regionaler Unter-
schiede sind für uns unverzichtbar.

• Angesichts der grundlegenden Bedeu-
tung dieser Organisationsentscheidung 
für die Weiterentwicklung des sozialen 
Sicherungssystems bei Arbeitslosigkeit 
muss in jedem Fall ausgeschlossen wer-
den, dass eine Weiterführung bzw. eine 
Ausweitung der Option künftig durch 
einfache gesetzliche Regelungen – und 
damit ohne nochmalige Zweidrittel-
mehrheit – eröffnet wird.

• Eine vollständige Herauslösung der 
Arbeitsförderung für SGB-II-Empfänger 
aus der Bundesagentur für Arbeit wird 
abgelehnt. Mit einer neuen Doppel-
struktur und einer weitgehenden 
Zersplitterung der Arbeitsförderung 
würden weitere problematische Schnitt-
stellen zur Arbeitslosenversicherung 
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Leiharbeit wird auch als arbeitsmarkt-
politisches Instrument genutzt, um Lang-
zeitarbeitslose, Berufseinsteiger oder Be-
rufsrückkehrer an den Arbeitsmarkt heran-
zuführen. Die Funktion der Leiharbeit als 
Brücke in den ersten Arbeitsmarkt ist aber 
begrenzt. Das Institut für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (IAB) hat einen sogenann-
ten »Klebeeffekt« (Leiharbeiter finden eine 
feste Anstellung im Leihbetrieb) von 10– 
15 % ermittelt. 

Leiharbeit muss nicht in jedem Fall eine 
»prekäre Beschäftigung« sein. Allerdings 
erhalten Leiharbeitnehmer geringere Löh-
ne als Stammbelegschaften, der Zugang 
zur Weiterbildung ist schlechter, die Stabi-
lität der Beschäftigung ist geringer. 

Kurzarbeitergeld zum 
»Schutzschirm für die 
Beschäftigten« ausbauen

Die Finanzkrise erreichte im 4. Quartal 
2008 die Realwirtschaft. Unternehmen 
und Branchen im Organisationsbereich der 
IG BCE mussten teilweise massive Auf-
tragsrückgänge verkraften. 

Mit zunehmender Dauer stießen die be-
trieblichen Instrumente zur Arbeitszeitfle-
xibilisierung an ihre Grenzen. Um betriebs-
bedingte Kündigungen abzuwenden und 
die Beschäftigten in Arbeit zu halten, ver-
längerte der Bundesarbeitsminister die 
Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 
18 Monate. Dies wurde von der IG BCE be-
grüßt. 

Um das arbeitsmarktpolitische Instrument 
der Kurzarbeit den neuen Herausforderun-
gen anzupassen, machte die IG BCE weiter-
gehende Vorschläge. Generelles Ziel ist 
die Verhinderung von Entlassungen. Die 
Kurzarbeit muss als »Schutzschirm für 
die Beschäftigten« den außergewöhnlich 
schwierigen wirtschaftlichen Umständen 
angepasst werden. Im Mittelpunkt unserer 
Überlegungen stand, die beschäftigungs-
lose Zeit (Kug-Zeit) für die Qualifizierung 
der Beschäftigten zu nutzen.  

tiger politischer Ziele sind Zielkonflikte 
oftmals zulasten sozialer Aspekte unver-
meidlich. Die Ziele müssen daher konkreti-
siert und die Steuerung so ausgerichtet 
werden, dass die Ziele beider Teilsysteme 
gleichgewichtig berücksichtigt werden.

Leiharbeit gewinnt an 
Bedeutung
Leiharbeit hat in den letzten Jahren an Be-
deutung zugenommen. Die Deregulierung 
der Leiharbeit hat die Zahl der Betriebe und 
der Leiharbeitnehmer in den letzten Jahren 
kräftig ansteigen lassen. 2,4 % aller sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten (De-
zember 2007) sind bei einem Verleiher ein-
gestellt. 

In der Leiharbeitsbranche gab es 2007 
133 % mehr Unternehmen (21.200) und 
260 % mehr Leiharbeitnehmer als 1997. 
Der Anteil der Leiharbeitsunternehmen mit 
100 und mehr Beschäftigten wächst. Ein 
Drittel von ihnen ist als Hilfspersonal tätig. 
Über die Hälfte der Beschäftigungsverhält-
nisse sind kürzer als drei Monate. Entge-
gen der allgemeinen Beschäftigungsent-
wicklung nahm die Beschäftigung in der 
Zeitarbeit auch schon in den Jahren 2003, 
2004 und 2005 zu.

Bei der Leiharbeit beobachten wir einen 
Wandel von Ad-hoc-Aushilfen zu flexiblen 
Parallelbelegschaften. Die Intensivnutzer 
und die Verleihdauer nehmen zu; Firmen 
gründen eigene Verleihfirmen. Diese zu 
beobachtenden Tendenzen geben Anlass, 
die Rahmenbedingungen zu hinterfragen. 
Insbesondere der Wegfall des Synchroni-
sations- und Wiedereinstellungsverbots 
und der Überlassungshöchstdauer müssen 
überprüft werden. 

Die IG BCE akzeptiert die Leiharbeit, um 
Auftragsspitzen abzuarbeiten, die nicht 
durch ein modernes Arbeitszeitmanage-
ment bewältigt werden können.

Leider werden nicht selten aufgrund von 
Vorgaben der Konzernzentralen Beschäf-
tigte abgebaut und typische Tätigkeiten 
der Kernbelegschaften auf Leiharbeiter/
-innen übertragen. So werden die Personal-
kosten zu Sachkosten.
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men spätesten seit der Diskussion um die 
Humanisierung der Arbeit bekannt. Es geht 
vielmehr darum, praxistaugliche Modelle 
in der Umsetzung zu erproben und die Er-
fahrungen so zu verallgemeinern, dass sie 
auch für andere Betriebe anwendbar sind 
und somit Nachhaltigkeit zu produzieren. 

Das Projekt »deci«: 
Gestaltungsspielräume des 
demografischen Wandels 
nutzen 
Die Abteilung Arbeitsmarktpolitik initiierte 
im Rahmen ihrer Employability-Strategie 
2007 ein Projekt zur Umsetzung demogra-
fiefester Personalpolitik in der chemischen 
Industrie (deci). Dem voraus gingen seit 
Mitte 2006 Gespräche mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales über 
ein Projekt zur Bewältigung des demogra-
fischen Wandels.

Am 1. Dezember 2007 startete das Projekt 
»Umsetzung demografiefester Personalpo-
litik in der chemischen Industrie – 50plus 
in der Umsetzung«, getragen von den bei-
den Sozialpartnern der chemischen Indus-
trie, dem Bundesarbeitgeberverband Che-
mie (BAVC) und der IG BCE. Die Initiative 
Neue Qualität der Arbeit  (INQA) stellt Fi-
nanzmittel zur Verfügung, das Qualifizie-
rungsförderwerk Chemie GmbH (QFC) fun-
giert als Projektträger. Gemeinsam mit der 
sozialpartnerschaftlich begründeten Wei-
terbildungsstiftung, dem Forschungsinsti-
tut Berufliche Bildung und dem Institut 
für Arbeit und Qualifikation der Universität 
Duisburg-Essen als Kooperationspartner 
werden gute Praxisbeispiele identifiziert, 
weiterentwickelt und verbreitet. 

In einem zweiten, von der Hans-Böckler-
Stiftung finanzierten, parallel laufenden 
Projekt werden die Aktivitäten wissen-
schaftlich begleitet und prozessbegleitend 
evaluiert. Die Erfolgsfaktoren und Hemm-
nisse der betrieblichen Umsetzung demo-
grafieorientierter Maßnahmen in der 
Personalentwicklung werden dabei iden-
tifiziert. Beide Projekte enden am 30. No-
vember 2009.

KMU-Betriebe, die oft organisatorische 
Schwierigkeiten haben, eine planmäßige 
Personalentwicklung zu betreiben, sollen 
über eine Qualifizierungsgesellschaft im 
Bereich jeder Agentur für Arbeit unter-
stützt werden. Sie sollen die Aufgabe, die 
KMU-Beschäftigten zu qualifizieren, über-
nehmen. Das Beschäftigungsverhältnis mit 
dem KMU-Betrieb bleibt bestehen. 

Außerdem sollten Betriebe die Möglichkeit 
erhalten, junge Facharbeiter nach Ab-
schluss ihrer Prüfung in einem Übernah-
me-Kug zu übernehmen. 

Die Finanzierung dieser Maßnahmen muss 
über Steuermittel erfolgen. Der notwen-
dige finanzielle Aufwand übersteigt den 
finanziellen Rahmen des gültigen BA-
Haushaltes. Durch die im Herbst 2008 be-
schlossene, politisch begründete Senkung 
des Arbeitslosenversicherungsbeitrages 
wird das Haushaltsjahr 2009 auch ohne ei-
ne signifikante Erhöhung der Arbeitslosen-
zahlen mit einem Defizit enden.

Herausforderung: Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit
Angesichts der Entscheidung des Deut-
schen Bundestages, das Renteneintritts-
alter schrittweise auf 67 Jahre anzuheben 
und der Wahrnehmung, dass der tatsäch-
liche Renteneintritt wesentlich früher ge-
schieht, rückte das Thema »Demografische 
Entwicklung« in den Fokus der arbeits-
marktpolitischen Diskussion. Stichworte 
hierzu sind:

• Deckung des zukünftigen Fachkräfte-
bedarfs

• Arbeitsorganisation und altersgerechtes 
Arbeiten

• Erhalt und Weiterentwicklung der 
Qualifikation der Beschäftigten

• Erhalt der Gesundheit 

Erhalt der Erwerbsfähigkeit erfordert den 
pfleglichen Umgang mit der Ressource 
»Mensch« während der gesamten Erwerbs-
biografie. In der theoretischen Betrachtung 
waren eventuell zu ergreifende Maßnah-
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be) für den Erfahrungsaustausch im Netz-
werk gewonnen. Der Internetauftritt www.
deci-net.de unterstützt die Nachhaltigkeit 
der Branchenkonzepte.

Bei der Beantragung des Projektes wurde 
der Abschluss einer Sozialpartnerverein-
barung angestrebt. Inzwischen sind durch 
den Abschluss des Chemietarifpaketes 
2008 und des darin enthaltenen Vertrags-
werkes »Lebensarbeitszeit und Demogra-
fie« neue Gestaltungsräume geschaffen 
worden. Die deci-Ergebnisse können eine 
gute Grundlage für die Ausgestaltung der 
tariflichen Vereinbarung und betrieblicher 
Sozialpartnervereinbarungen darstellen. 

Synergieeffekte zu den anderen IG BCE-Ak-
tivitäten werden in dem hausinternen Bei-
rat zum Projekt deci gewonnen, in dem sich 
alle Vorstandbereiche an der Identifizie-
rung der Schnittstellen beteiligen.

Verwaltungsrat der Bundes-
agentur für Arbeit
Die Aufgaben des Verwaltungsrates der 
Bundesagentur für Arbeit wurden im Rah-
men der Hartz-Reformen verändert. Heute 
ist der Verwaltungsrat mit einem Auf-
sichtsrat eines Unternehmens zu verglei-
chen. Die Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bände und die öffentliche Hand stellen 
jeweils ein Drittel der Mitglieder.

Die IG BCE stellt einen Gewerkschaftsver-
treter. Bis zum 31. Dezember 2008 war Wil-
fried Woller Mitglied des Verwaltungsrates, 
seit 1. Januar 2009 hat diesen Sitz Egbert 
Biermann übernommen. Die Abteilung be-
reitet die Verwaltungsrats- und Ausschuss-
sitzungen vor und pflegt einen intensiven 
Kontakt zur Bundesagentur für Arbeit und 
zum zuständigen Ministerium für Arbeit 
und Soziales.  

Das Projekt deci unterstützt sechs Betriebe 
bei der Gestaltung einer demografiefesten 
Personalpolitik. Dabei werden alle Maß-
nahmen in der betrieblichen Praxis erprobt. 
Dieser Praxisbezug unterscheidet deci von 
zahlreichen anderen Demografieprojekten. 
Das Projekt zeigt beispielhaft Rahmenbe-
dingungen für eine demografiefeste 
Personalpolitik, die es Beschäftigten er-
leichtert, bis zum Erreichen des regulären 
Renteneintrittsalters arbeiten zu können.

Nach einer Analyse der demografischen Si-
tuation in den Unternehmen werden von 
den Betriebsparteien in betriebsinternen 
Workshops unter Moderation eines Pro-
jektmitarbeiters die betriebsspezifischen 
Handlungsfelder ermittelt. Im weiteren 
Verlauf werden betriebliche Maßnahmen 
erarbeitet, ein Zeitplan zur Umsetzung 
vereinbart. Als Schwerpunkte haben sich 
Handlungsfelder aus den Bereichen fa-
miliengerechte Arbeitsplatz-/Arbeitszeit-
gestaltung, Gesundheitsförderung, Kom-
petenzentwicklung, Know-how-Transfer, 
Personalgewinnung/Personalbindung, 
Führungs-/Unternehmenskultur und Sen-
sibilisierung für die Demografieproblema-
tik herauskristallisiert.

Entscheidende Voraussetzung für eine 
nachhaltige Wirkung in den Betrieben 
scheint nach heutigen Erfahrungen vor al-
lem die Akzeptanz von betrieblichen Part-
nern und Multiplikatoren. Deshalb wird ein 
besonderer Wert auf das Erreichen aller 
Hierarchieebenen im Betrieb gelegt, um 
Bewusstseins- und Verhaltensänderungen 
bei den Beteiligten hervorzurufen.

Die Beispiele guter Praxis werden als Hand-
lungsempfehlungen für andere Betriebe 
aufbereitet. Die erprobten Instrumente 
werden anderen Betrieben zur Verfügung 
gestellt. Dazu wird es Transferveranstal-
tungen geben, in denen Projektbetriebe 
ihre Erfahrungen an Betriebe weitergeben, 
die ebenfalls an den Problemen arbeiten 
und hier einen Know-how-Transfer erhal-
ten, um hemmende und fördernde Aspekte 
des Prozesses identifizieren zu können.

Neben den sechs Projektbetrieben, in de-
nen die Umorientierungsphasen begleitet 
und unterstützt werden, werden also lau-
fend weitere B-Betriebe (beteiligte Betrie-
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beit an Projekten und Arbeitsgruppen 
konnten wir viele unserer Forderungen 
für eine praktikable Ausgestaltung der 
REACH-Verordnung einbringen.

Dabei haben uns auch viele Betriebsräte im 
Rahmen von GIBUCI-Veranstaltungen, aber 
auch durch eigene Aktivitäten vor Ort un-
terstützt. 

Die am 1. Januar 2007 in Kraft getretene 
REACH-Verordnung warf hinsichtlich der 
Umsetzung viele Fragen auf. In den Unter-
nehmen mussten die personellen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen für die 
Umsetzung der Verordnung, insbesondere 
die Vorregistrierungsphase vom 1. Januar 
2008 bis 1. Dezember 2008 geschaffen 
werden. Für die Sensibilisierung und Quali-
fizierung der Betriebsräte wurden wieder-
um zahlreiche GIBUCI-Veranstaltungen ge-
nutzt. 

Um darüber hinaus zur sicheren Erfüllung 
der Anforderungen aus der REACH-Verord-
nung in den Betrieben beizutragen, betei-
ligte sich die Abteilung Umweltschutz/
Wasserwirtschaft gemeinsam mit der Stif-
tung Arbeit und Umwelt der IG BCE an ei-
nem Pilotprojekt zur Internetberatung zu 
REACH in NRW. Dieser Beratungsservice 
unter www.reach-net.de wird jetzt vom 
Land NRW weitergeführt. Das Modell die-
ses Internberatungsservice wird aber in-
zwischen auch von anderen Institutionen 
genutzt.

Emissionshandel

Beim Thema Emissionshandel hat die Ab-
teilung Umweltschutz/Wasserwirtschaft 
nur begleitend mitgewirkt. Hier lag der 
Schwerpunkt der Arbeit bei der Abteilung 
Wirtschaftspolitik/Industriegruppen. Un-
sere Aufgabe war es, dieses Thema in So-
zialpartnerveranstaltungen zum Umwelt-
schutz in der chemischen, Glas- und 
Papierindustrie den Betriebsräten näher-

Umweltschutz

Im Bereich des Umweltschutzes haben in 
den letzten Jahren insbesondere drei The-
men dominiert:

• Klimaschutz

• EU-Chemikalienpolitik

• Emissionshandel

Für die IG BCE und die Abteilung Umwelt-
schutz/Wasserwirtschaft kam es darauf 
an, diese Diskussionen zu begleiten und 
die entsprechenden Gesetzesvorhaben ak-
tiv mitzugestalten. Dabei kam der Einfluss-
nahme auf europäischer Ebene eine stei-
gende Bedeutung zu. Zusätzlich fanden in 
Deutschland neue umweltpolitische Dis-
kussionen wie »ökologische Industriepoli-
tik« statt.

Gleichzeitig war es erforderlich, die Be-
triebs- und Personalräte sowie Vertrauens-
leute und Ortsgruppen in diese Diskus-
sionen einzubeziehen und ihnen für die 
Auseinandersetzungen mit den politischen 
Entscheidungsträgern vor Ort, im Land, 
Bund und in Europa das nötige Rüstzeug 
zu geben. 

Diesen Aufgaben haben sich die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen der Abteilung 
Umweltschutz/Wasserwirtschaft gemein-
sam mit denen anderer betroffener Abtei-
lungen, Landesbezirke und Bezirke ge-
stellt.

EU-Chemikalienpolitik REACH

Die im Dezember 2006 verabschiedete und 
am 1. Januar 2007 in Kraft getretene 
REACH-Verordnung trägt in entscheiden-
dem Maße auch die Handschrift der IG BCE. 
In den vielen Diskussionen seit 2001 mit 
EU-Parlamentariern, der Bundesregierung 
und den Landesregierungen, durch Mitar-

Abteilung Umweltschutz/
Wasserwirtschaft
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fährlicher Stoffe und Zubereitungen (GHS) 
eingeführt. Da diese Einstufungen ent-
scheidenden Einfluss auf die Zuordnung 
von    Anlagen    zur     Seveso-II-Richtlinie 
haben, müssen die Vorschriften angepasst 
werden.

Durch die Mitarbeit in der Kommission für 
Anlagensicherheit war und ist eine ent-
scheidende Einflussnahme durch die Mit-
arbeiter der Abteilung Umweltschutz/
Wasserwirtschaft im Interesse der Beschäf-
tigten und der Betriebe unserer Branchen 
möglich. 

Europäisches Öko-Audit 
(EMAS)
Auch die Verordnung zum Öko-Audit befin-
det sich in der Novellierung. Durch die 
Mitarbeit im Umweltgutachterausschuss 
konnten die Interessen und Forderungen 
der IG BCE durch die Abteilung eingebracht 
werden.

Ökologische Industriepolitik

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit hat eine Strategie 
für eine »ökologische Industriepolitik« in 
die Diskussion eingebracht. Dabei geht es 
um Chancen, die sich aus der Entwicklung 
umweltfreundlicher Produkte und Techno-
logien für den Standort Deutschland und 
für die Beschäftigung ergeben. Schwer-
punkte sind dabei energie- und klimapoli-
tische Akzente. 

Die Abteilung Umweltschutz/Wasserwirt-
schaft hat sich gemeinsam mit der Abtei-
lung Wirtschaftspolitik/Industriegruppen 
intensiv mit diesem Thema beschäftigt 
und gegenüber dem BMU Position bezo-
gen. Eine ökologische Industriepolitik, die 
die ökonomischen und vor allem sozialen 
Folgeerscheinungen außer Acht lässt, ist 
mit der IG BCE nicht zu machen. Unsere 
Forderung ist eine nachhaltige Industrie-
politik, die Umwelt und Klima tatsächlich 
schützt, eine langfristige, zuverlässige so-
wie umwelt- und klimaverträgliche Ener-
gieversorgung sichert, industrielle Entwick-
lung und Innovation fördert und sozialen 
Fortschritt voranbringt. 

zubringen und mit ihnen die Folgen und 
die notwendigen Handlungsmöglichkeiten 
zu diskutieren.

Klimaschutz

Die Abteilung Umweltschutz/Wasserwirt-
schaft hat sich an den verschiedensten Dis-
kussionen und Veranstaltungen zum The-
ma Klimaschutz beteiligt. Gemeinsam mit 
der Abteilung Wirtschaftspolitik/Industrie-
gruppen wurden Positionen für diese Dis-
kussionen entwickelt, unter anderem »Po-
sitionen für eine nachhaltige Industrie-, 
Energie- und Klimapolitik«.

Föderalismusreform und 
Umweltgesetzbuch
2006 gelang es der Großen Koalition, eine 
Föderalismusreform umzusetzen, die die 
Beziehungen zwischen dem Bund und den 
Ländern auf verschiedenen Gebieten neu 
regelte. Zu diesen Regelungsbereichen ge-
hörte auch der Umweltschutz. Schon seit 
Mitte der 90er-Jahre gab es Bestrebungen, 
das zersplitterte Umweltrecht in einem 
einheitlichen Umweltgesetzbuch zusam-
menzufassen und damit deutlich zu ver-
einfachen. Dem standen aber die im 
Grundgesetz geregelten Zuständigkeiten 
von Bund und Ländern entgegen. Mit der 
Föderalismusreform ist es gelungen, die 
gesamte Umweltgesetzgebung in die Hand 
des Bundes zu legen und den Ländern nur 
das Recht auf landesspezifische Ergänzun-
gen zu lassen. An allen Diskussionen hat 
sich die Abteilung aktiv beteiligt. 

Anlagensicherheit und 
Störfallrecht
Im Berichtszeitraum begann der Prozess 
der Novellierung der europäischen Seveso-
II-Richtlinie. Sie regelt die besonderen An-
forderungen an Genehmigung und Betrieb 
von Störfallanlagen. Die Novellierung wur-
de notwendig, weil es in Europa und den 
USA zahlreiche schwere Störfälle gab, die 
neue Regelungen erforderten. Gleichzeitig 
wurde bzw. wird in Europa (und weltweit) 
ein neues global harmonisiertes System 
für die Einstufung und Kennzeichnung ge-
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tung für die Zukunft« mit mehr als 200 Be-
triebsräten und Gästen aus Industrie, Ver-
waltung und Politik.

Internationale Aktivitäten

Auf internationaler, insbesondere europäi-
scher Ebene beteiligt sich die Abteilung im 
Rahmen der Ausschüsse bei EMCEF an der 
Gestaltung des Umweltrechtes in Europa.

Wasserwirtschaft

Zum Organisationsbereich der IG BCE ge-
hört die Wasserwirtschaft in den neuen 
Bundesländern. Die fachliche und poli-
tische Betreuung der Betriebsräte dieser 
Unternehmen geschieht im »Zentralen 
Arbeitskreis Wasser (ZAK)« und in drei regi-
onalen Arbeitskreisen. Diese haben sich re-
gelmäßig unter der Verantwortung der Ab-
teilung Umweltschutz/Wasserwirtschaft 
bzw. der jeweiligen regionalen Verantwort-
lichen in den Bezirken getroffen und sich 
zu verschiedenen, die Wasserwirtschaft 
betreffenden Fragen ausgetauscht. 

Am 23. März 2007 fand in Leipzig eine Kon-
ferenz »Wasserwirtschaft der Zukunft – 
Herausforderungen an eine Branche unter 
ökologischen, klimatischen und demogra-
fischen Gesichtspunkten sowie politischen 
Rahmenbedingungen« statt. An der Kon-
ferenz nahmen mehr als 100 Betriebsräte, 
Unternehmens- und Verbandsvertreter so-
wie Kommunalvertreter teil. Insbesondere 
die Auswirkungen der demografischen Ent-
wicklung und des Klimawandels auf die 
Wasserwirtschaft in den neuen Bundeslän-
dern waren Schwerpunkte der Fachvorträ-
ge und Diskussion in den Foren. Eine als CD 
veröffentlichte Dokumentation diente der 
weiteren Diskussion dieser wichtigen The-
men.

Im Betreuungsbereich der IG BCE sind 
ca. 7.200 Mitarbeiter beschäftigt, in ca. 
540 Wasserversorgungsunternehmen.

Zukünftige Entwicklung: In der Wasser-
wirtschaft finden derzeit weitere Konzen-
trationen, aber auch Konsolidierungen der 
Betriebe statt. Bedingt durch den demo-
grafischen Wandel und insbesondere durch 
den weiteren strukturellen Wandel in den 
neuen Bundesländern – Rückbau von Plat-

Die Diskussion wird in den nächsten Jahren 
sicherlich weitergehen.

Information und 
Qualifizierung im 
Umweltschutz

Zentrale Seminare

In Zusammenarbeit mit der BWS und der 
Abteilung Bildung organisierte die Abtei-
lung Umweltschutz/Wasserwirtschaft ver-
schiedene Seminare im Rahmen der zent-
ralen Bildungsprogramme:

• Grundlagen des betrieblichen Umwelt-
schutzes (für Betriebsräte)

• Umweltschutz im Betrieb – Anlagen-
sicherheit, Gefahrenabwehr, Transport-
sicherheit (für Betriebsräte)

• Umweltschutz im Betrieb und darüber 
hinaus (für Vertrauensleute, Orts-
gruppen und interessierte Mitglieder)

• Umweltschutz und Europa (für Be-
triebsräte, Vertrauensleute, Ortsgrup-
pen und interessierte Mitglieder)

Schulungen und Veranstaltungen im 
Rahmen von Sozialpartnervereinbarungen

Auf der Basis von Sozialpartnervereinba-
rungen wurden zahlreiche Informations-
veranstaltungen für Betriebsräte der che-
mischen Industrie (Gesellschaft zur 
Information von Betriebsräten über Um-
weltschutz in der chemischen Industrie – 
GIBUCI), der Glasindustrie (Bundesarbeits-
kreis Umwelt der Glasindustrie – BAGLU) 
und der Papierindustrie (Bundesarbeits-
kreis Umwelt der Papierindustrie – BAKU 
Papier) angeboten. Themenschwerpunkte 
waren u. a. EU-Chemikalienpolitik, Anla-
gensicherheit, Emissionshandel, Klima-
schutz und Arbeitssicherheit.

Am 23. August 2007 gab es aus Anlass 
des 20-jährigen Bestehens von GIBUCI 
eine Festveranstaltung unter dem Thema 
»20 Jahre gelebte Chemie-Sozialpartner-
schaft im Umweltschutz – Umweltschutz 
in der chemischen Industrie – Verantwor-
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tensiedlungen und gleichzeitige Zersiede-
lung durch kleinteiligen Neubau – stehen 
die Wasserwirtschaftsbetriebe vor großen 
Herausforderungen. 

Die Grafik zeigt, dass insbesondere in den 
neuen Bundesländern der Wasserver-

brauch deutlich unter dem Durchschnitt 
liegt und damit auch besondere Heraus-
forderungen an die Ver- und Entsorgungs-
betriebe gestellt werden.
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Abschließend sei noch darauf hingewiesen, 
dass von der Abteilung Arbeits- und Sozial-
recht in einem erheblichen Umfang Bera-
tungs- und Referententätigkeiten geleistet 
worden sind. Regelmäßig waren und sind 
die Sekretäre unserer Abteilung bundes-
weit unterwegs, um vor Betriebsräten, 
Ortsgruppen, Vertrauensleuten oder Gre-
mien unserer Organisation über gesetz-
liche Neuerungen, Veränderungen oder 
über die aktuelle Rechtsprechung zu refe-
rieren. Es gibt eine gute Zusammenarbeit 
mit dem DGB und dessen Einzelgewerk-
schaften, mit der DGB Rechtsschutz GmbH 
und nahezu allen wichtigen bundesweiten 
Institutionen im Bereich Arbeits- und So-
zialrecht.

Einen großen Stellenwert in der Arbeit der 
Abteilung nahm das Projekt »Neustruktu-
rierung des Rechtsschutzes in den Landes-
bezirken Nordrhein und Westfalen« ein. 
Hierbei ging es unter anderem darum, die 
Qualität der IG BCE-eigenen Rechtsschutz-
tätigkeit zu steigern, um Flexibilisierung 
und eine effektive Gestaltung des Rechts-
schutzes sowie um eine Optimierung der 
gegenseitigen Vertretung und um einen 
fließenden Ausgleich des Arbeitsaufkom-
mens.

Vor diesem Hintergrund ist letztendlich die 
Bildung sogenannter Regionalbüros ent-
schieden worden, und zwar für den Lan-
desbezirk Westfalen in Bochum, für den 
Landesbezirk Nordrhein in Moers und Als-
dorf. Die Neustrukturierung soll sicherstel-
len, dass unsere Mitglieder jederzeit einen 
kompetenten Ansprechpartner vorfinden, 
wenn es um die Wahrung rechtlicher Be-
lange geht.

Die Fallzahlen und die erzielten Erfolgs-
summen (siehe hierzu die Schaubilder) 
sind tendenziell etwas rückläufig, dennoch 
stellen die erstrittenen mehr als 123 Millio-
nen Euro einen großen Erfolg für unsere 
Mitglieder dar.

Rechtsschutz der IG BCE

Schon seit vielen Jahrzehnten nimmt der 
Rechtsschutz in der Arbeit der Abteilung ei-
ne zentrale Rolle ein. Anders als bei fast al-
len anderen Gewerkschaften im DGB weist 
der IG BCE-Rechtsschutz die Besonderheit 
auf, dass es traditionell neben dem Rechts-
schutz durch die DGB Rechtsschutz GmbH 
auch einen gewerkschaftseigenen Rechts-
schutz durch ausgebildete Rechtsschutz-
sekretäre gibt.

Von den zurzeit 45 Bezirken der IG BCE steht 
gegenwärtig in 15 Bezirken Rechtsschutz 
mit eigenem Personal zur Verfügung. Die-
ses Angebot wird aktuell durch 21 politi-
sche Sekretärinnen und Sekretäre sicherge-
stellt, die im Rechtsschutz tätig sind. 

Für die im Rechtsschutz tätigen Sekretäre 
haben wir im Berichtszeitraum diverse 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsange-
bote gemacht und diese Veranstaltungen 
dann auch überwiegend selbst als Referen-
ten durchgeführt. Zusätzlich haben wir 
alljährlich im Rahmen der sogenannten 
Grundlagenausbildung für Gewerkschafts-
sekretäre in den Bezirken jeweils 14-tägige 
Seminare im Arbeits- und Sozialrecht ver-
anstaltet sowie für diesen Personenkreis 
Veranstaltungen zu aktuellen Gesetzes-
änderungen oder zu wichtigen Gerichtsur-
teilen angeboten.

Schon seit vielen Jahren bieten wir jedes 
Jahr 2½-tägige Schulungsseminare für 
bezirkliche Verwaltungsangestellte im Ar-
beits- und Sozialrecht an. Positive Reak-
tionen und Nachfragen aus dem Teilneh-
merkreis haben schließlich dazu geführt, 
dass seit 2005 jährlich nicht nur Einfüh-
rungs-, sondern auch Aufbauseminare 
durchgeführt werden.

Abteilung Arbeits- und Sozialrecht
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setzlichen Krankenversicherung (GKV-
WSG) vom 26. März 2007 hinzuweisen. 

Eine Umverteilung erfolgt über den Ge-
sundheitsfonds. Beitrags- und Steuergelder 
sollen zentral eingenommen und an die 
Krankenkassen weitergeleitet werden. Die 
Krankenkassen sollen die Sozialversiche-
rungsbeiträge zunächst einziehen und an 
die neue Zentralbehörde übertragen. Die 
bisher unterschiedlichen Beitragssätze der 
Krankenkassen wurden ab dem 1. Januar 
2009 durch den einheitlichen Beitragssatz 
von 15,5 % ersetzt. Wenn der Fonds die 
Ausgaben der Krankenkassen zwei Jahre 
hintereinander zu weniger als 95 % ab-
deckt, kommt es zur Erhöhung des Bei-
tragssatzes. 

Krankenkassen, die mit den aus dem Ge-
sundheitsfonds zugeteilten Mitteln nicht 
auskommen, können einen zusätzlichen 
Beitrag von ihren Mitgliedern verlangen 
(bis zu 8 Euro pro Monat ohne Einkommens-
prüfung, bei höheren Sätzen gilt eine Be-
schränkung auf 1 % des Einkommens). Die-
se Zusatzprämie muss von den Versicherten 
alleine getragen werden. 

SGB VI 

Im Bereich der gesetzlichen Rentenver-
sicherung ist insbesondere auf das Gesetz 
zur Anpassung der Regelaltersrente an die 
demografische Entwicklung und zur Stär-
kung der Finanzierungsgrundlagen der ge-
setzlichen Rentenversicherung (RV-Alters-
grenzenanpassungsgesetz) vom 20. April 
2007 hinzuweisen. 

Mit dem Altersgrenzenanpassungsgesetz 
erfolgt eine stufenweise Anhebung der Re-
gelaltersrente auf 67 Jahre. Begonnen wird 
mit der Anhebung im Jahr 2012 mit dem 
Jahrgang 1947. Die Anhebung erfolgt zu-
nächst in Ein-Monats-Schritten und ab 
dem Jahrgang 1959 in Zwei-Monats-Schrit-
ten und ist im Jahr 2029 abgeschlossen. Ab 
dem Geburtsjahrgang 1964 beträgt die Re-
gelaltersgrenze 67 Jahre. 

Eine abschlagsfreie Regelaltersrente mit 
dem 65. Lebensjahr ist nur noch für Ver-
sicherte möglich, die mindestens 45 Jahre 
an Pflichtbeiträgen vorweisen können. Ist 
die Anhebung der Regelaltersgrenze abge-

Neue Gesetze und Recht-
sprechung
Der Zeitraum seit dem Kongress 2005 war 
geprägt von intensiven Bemühungen der 
Bundesregierung, den durch die Agenda 
2010 eingeschlagenen Weg konsequent 
fortzusetzen. Insofern gehörte es zu den 
politischen Aufgabenschwerpunkten, ei-
nerseits Arbeitslosigkeit abzubauen und 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu för-
dern, andererseits ging es auch darum, die 
Schwarzarbeit zurückzudrängen und Kor-
rekturen bei den sozialen Rahmenbedin-
gungen vorzunehmen.

Sozialrecht

Insbesondere im Sozialrecht gab es diverse 
Gesetzesänderungen mit zum Teil erheb-
lichen Negativfolgen für unsere Mitglieder. 
Beispielsweise seien genannt:

SGB II

Durch ein Änderungsgesetz herbeigeführt 
und rückwirkend zum 1. Januar 2008 un-
wirksam geworden sind die Verlängerung 
des Arbeitslosengeldes als Versicherungs-
leistung und das Auslaufen der sogenann-
ten 58er-Regelung auch im SGB II.

SGB V

Im Bereich der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist insbesondere auf das Gesetz 
zur Stärkung des Wettbewerbs in der ge-
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Berufskrankheiten

Das Bundesministerium für Gesundheit 
und soziale Sicherung hat im Bundesar-
beitsblatt 10/2005 die Empfehlung des ihn 
in medizinisch-wissenschaftlichen Fragen 
beratenden Ärztlichen Sachverständigen-
beirates »Sektion Berufskrankheiten« be-
kannt gegeben, die Erkrankung »Gon-
arthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder 
vergleichbarer Kniebelastung mit einer 
kumulativen Einwirkungsdauer während 
des Erwerbslebens von mindestens 
13.000 Stunden und einer Mindesteinwir-
kungsdauer von insgesamt einer Stunde 
pro Schicht« als neue Berufskrankheit in 
die Liste der Berufskrankheiten aufzu-
nehmen.

Bezüglich der Berufskrankheit Nr. 4101 
(Quarzstaublungenerkrankung) haben sich 
in der Zwischenzeit auch neue Erkennt-
nisse ergeben. Aufgrund der sogenannten 
»Moerser Konvention«, die auf Experten-
gespräche aus den Jahren 1976 bis 1981 
zurückging, wurde bislang angenommen, 
dass nur beim Vorliegen radiologischer Zei-
chen einer fortgeschrittenen Silikose der 
Kategorie 3/2 Funktionseinbußen ursäch-
lich einer vor bestehenden beruflichen 
Quarzstaubexposition zugeordnet werden 
konnten. Seit spätestens 2006 wird die 
Moerser Konvention als medizinisch-wis-
senschaftlich nicht mehr ausreichend ab-
gesichert angesehen. Es wird mittlerweile 
bezweifelt, dass von Veränderungen im 
Röntgenbild ein sicherer Schluss auf einen 
Kausalzusammenhang zwischen Einwir-
kung und Funktionsausfall möglich ist. 
Deshalb sollen bereits ab einer Röntgen-
bild-Streuung 1/1 sachgemäße Ermittlun-
gen zu den Folgen des Versicherungsfalls, 
das heißt, auch zum Vorliegen von Funk-
tionseinschränkungen und deren kausale 
Verknüpfung mit der beruflichen Belas-
tung angestellt werden.

Auch bezüglich der Berufskrankheit Nr. 
4111 (chronische obstruktive Bronchitis 
oder Emphysem von Bergleuten unter Tage 
im Steinkohlenbergbau bei Nachweis der 
Einwirkung einer kumulativen Dosis von in 
der Regel 100 Feinstaubjahren) haben sich 
im Berichtszeitraum wesentliche Verände-
rungen ergeben. Diese sind zum großen 

schlossen, ist eine vorzeitige Inanspruch-
nahme der Regelaltersrente nur noch ab 
dem 63. Lebensjahr möglich. 

Mit der Verordnung zur Bestimmung der 
Rentenwerte in der gesetzlichen Renten-
versicherung wurde erstmals nach mehre-
ren Jahren wieder eine Erhöhung der Ren-
ten ab dem 1. Juli 2007 beschlossen. 

SGB VII 

Im Bereich der gesetzlichen Unfallversiche-
rung entstand zum 1. Juni 2007 durch 
Zusammenlegung des Hauptverbandes 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
(HVBG) und des Bundesverbandes der Un-
fallkassen (BUK) ein neuer Spitzenverband. 
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) mit Sitz in Berlin ist seit dem 
1. Juni 2007 der gemeinsame Dachverband 
für die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten und die Unfallkassen. 

Eine bereits für 2007 geplante grundlegen-
de Reform im Bereich des Leistungsrechts, 
bei der vor allem ein Übergang von den bis-
her abstrakten Erwerbsminderungsrenten 
zum konkreten Schadensausgleich vorge-
sehen war, wurde von der Politik zunächst 
zurückgestellt. 

Übrig geblieben ist die durch das Unfall-
versicherungsmodernisierungsgesetz an-
gestrebte Organisationsreform der gewerb-
lichen Unfallversicherungsträger. Diese 
Organisationsreform hat bereits zu zahlrei-
chen Fusionen geführt. Bis Ende 2009 soll 
die Zahl der Berufsgenossenschaften auf 
neun reduziert werden. Im Bereich der öf-
fentlichen Hand ist vorgesehen, möglichst 
eine Unfallkasse pro Bundesland und eine 
Unfallkasse auf Bundesebene zu schaffen. 

Die Bergbau-Berufsgenossenschaft, die 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, die Be-
rufsgenossenschaft der chemischen In-
dustrie, die Papiermacher-Berufsgenossen-
schaft, die Lederindustrie-Berufsgenossen-
schaft und die Zucker-Berufsgenossenschaft 
fusionieren zum 1. Januar 2010 zur Berufs-
genossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie (BG RCI). 
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Zeitpunkt der Kündigung nachgewiesen 
ist. 

SGB XI 

Im Bereich der gesetzlichen Pflegever-
sicherung ist insbesondere das Gesetz 
zur strukturellen Weiterentwicklung der 
Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetz) vom 28. Mai 2008 zu nennen. 
Durch das Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz sind erstmalig seit dem Inkrafttreten 
der gesetzlichen Pflegeversicherung zum 
1. Januar 1995 die Leistungen der Pflege-
versicherung erhöht worden. Der Beitrags-
satz zur Pflegeversicherung wurde zum 
1. Juli 2008 um 0,25 % angehoben. 

Ebenfalls zum 1. Juli 2008 hat der Gesetz-
geber zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Pflege und Erwerbstätigkeit einen ar-
beitsrechtlichen Anspruch auf Freistellung 
von der Arbeit eingeführt (Pflegezeitge-
setz). Nach der Regelung des Pflegezeit-
gesetzes kann ein Arbeitnehmer im Falle 
einer pflegebedingten kurzzeitigen Ar-
beitsverhinderung bis zu zehn Arbeitstage 
von der Arbeit fernbleiben. Für die Versor-
gung eines pflegebedürftigen Angehörigen 
hat jeder Beschäftigte außerdem einen An-
spruch auf vollständige oder teilweise Frei-
stellung von der Arbeit für bis zu sechs 
Monate. Bei Inanspruchnahme entspre-
chender Freistellungen haben betroffene 
Arbeitnehmer einen besonderen Kündi-
gungsschutz. 

Rechtsdienstleistungsgesetz 

Im Zuge der Ablösung des veralteten 
Rechtsberatungsgesetzes durch das Rechts-
dienstleistungsgesetz, welches zum 1. Juli 
2008 in Kraft getreten ist, sind die Tätig-
keitsbereiche der gewerkschaftlichen Pro-
zessvertreter erweitert worden. So erlaubt 
das Gesetz ausdrücklich Gewerkschaften 
und ihren jeweiligen Untergliederungen 
und ihren Zusammenschlüssen (DGB und 
DGB Rechtsschutz GmbH) im Rahmen ihrer 
satzungsgemäßen Aufgaben Rechtsbera-
tungen für ihre Mitglieder durchzuführen. 
Außerdem dürfen nunmehr gewerkschaft-
liche Prozessbevollmächtigte in allen Ins-
tanzen der Arbeits-, Sozial-, Verwaltungs- 
und Finanzgerichtsbarkeit auftreten. Die 
bisher notwendige Beauftragung von ex-

Teil auch auf Erfolge im eigenen Rechts-
schutz der IG BCE zurückzuführen. 

SGB IX

Im Bereich des Schwerbehindertenrechts 
haben sich durch eine Gesetzesänderung, 
die bereits im Jahr 2004 erfolgte (23. April 
2004), deren Folgen sich jedoch in den 
Berichtszeitraum erstreckten, wesentliche 
Änderungen ergeben. Dazu gehören:

• dauerhafte Absenkung der Mindest-
beschäftigungsquote auf 5 %, 

• Verschlechterung des besonderen 
Kündigungsschutzes bei Betriebsstill-
legung und Insolvenz,

• Einschränkung des Zusatzurlaubs. 

Verbesserungen sind durch die gesetz-
lichen Regelungen insbesondere erfolgt 
durch:

• Einführung eines betrieblichen Integra-
tionsmanagements für Langzeitkranke,

• Erweiterung der möglichen Inhalte ei-
ner Integrationsvereinbarung und Aus-
bau der Beteiligungsrechte und Arbeits-
bedingungen und Schwerbehinderten-
vertretungen.

In der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts wurden viele Detailfragen zu die-
sen gesetzlichen Änderungen geklärt. So 
hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt, 
dass die Durchführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements keine for-
melle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine 
personenbedingte Kündigung aus krank-
heitsbedingten Gründen ist. Gleichzeitig 
wurden jedoch betroffenen Arbeitnehmern 
Beweiserleichterungen gewährt, wenn 
der Arbeitgeber kein betriebliches Einglie-
derungsmanagement durchgeführt hat. 
Schließlich hat das Bundesarbeitsgericht 
auch durch eine Grundsatzentscheidung 
(1. März 2007) die Reichweite des Kün-
digungsschutzes für schwerbehinderte 
Menschen und gleichgestellte behinderte 
Menschen eingeschränkt. Diese können 
sich nunmehr auf die Schwerbehinderung 
nur noch dann berufen, wenn diese im 
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proportionalen Anstieg an Klageverfahren 
geführt.

Viele Diskussionen gab es seit 2006 um 
einen Entwurf der Professoren Preis und 
Henssler (Uni Köln) für ein neues Arbeits-
vertragsgesetz, der mit großer Unterstüt-
zung der Bertelsmanns-Stiftung im ge-
samten Bundesgebiet publiziert und an-
gepriesen wird. Da dieser Entwurf jedoch 
in vielen Punkten unausgewogen war 
und bestehende Arbeitnehmerrechte ver-
schlechterte, bestand innerhalb der DGB- 
Gewerkschaften relativ schnell Einigkeit 
darüber, den vorgelegten Entwurf abzu-
lehnen.

Beispiele aus dem Bereich 
des eigenen Rechtsschutzes
Sozialrecht

Im sozialrechtlichen Bereich des eigenen 
Rechtsschutzes standen erneut Fragen aus 
dem Rentenversicherungs-, Unfallversiche-
rungs- und Pflegeversicherungsrecht sowie 
Probleme im Bereich der Schwerbehinde-
rung im Vordergrund. Insbesondere Rechts-
streite, in denen es um die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (ALG II) geht, haben 
stetig zugenommen.

Große Erfolge konnten beispielsweise in 
Verfahren bezüglich der Berufskrankheit 
4111 verzeichnet werden. Die bei der BK 
4111 häufig zu einer Leistungsverweige-
rung gegenüber den Erkrankten führende 
Stichtagsregelung (1. Januar 1993) konnte 
leider auch trotz zwei von der IG BCE 
initiierter Verfassungsbeschwerden nicht 
grundsätzlich beseitigt werden. Dennoch 
ist durch den Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 23. Juni 2005 (1 BvR 
235/00) zumindest insoweit klargestellt 
worden, dass der Unfallversicherungsträ-
ger einen Entschädigungsantrag eines Ver-
sicherten, der noch zu Zeiten gestellt wor-
den ist, als die Stichtagsregelung noch 
nicht in Kraft getreten war, nicht so lange 
hinauszögern darf, bis die Stichtagsrege-
lung in Kraft getreten ist. Über solche An-
träge musste bei Entscheidungsreife be-
reits vor Inkrafttreten der Stichtagsregelung 
und damit auch ohne deren Berücksich-
tigung entschieden werden.

ternen Rechtsanwälten, insbesondere vor 
den höchsten Instanzen, ist damit nicht 
mehr erforderlich.

SGG 

Im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit ist ins-
besondere auf das Gesetz zur Änderung 
des Sozialgerichtsgesetzes und des Ar-
beitsgerichtsgesetzes hinzuweisen, das am 
1. April 2008 in Kraft getreten ist.

Auf Bestreben einiger Bundesländer wird 
nach wie vor die Frage diskutiert, ob die 
Kostenfreiheit in sozialgerichtlichen Ver-
fahren wegfallen soll. Ein von dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales in 
Auftrag gegebenes Gutachten belegt ein-
deutig, dass die Zahlung einer Gerichtsge-
bühr nicht dauerhaft zu einer Reduzierung 
der Klagen führen würde. Auch die Gewerk-
schaften wären von der Einführung von 
Gerichtsgebühren betroffen, da zusätzliche 
Kosten auf sie zukommen würden. Außer-
dem können gewerkschaftlich Organisierte 
keinen Prozesskostenantrag stellen, sodass 
selbst bei vorhandener Bedürftigkeit die 
Gewerkschaften die zusätzlichen Kosten zu 
tragen hätten. 

Auch die Zusammenlegung der Sozial- mit 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist nach 
wie  vor  nicht  endgültig  vom  Tisch.  Die 
Eigenständigkeit der Fachgerichtsbarkeiten 
ist zwar im Grundgesetz festgeschrieben, 
doch  wollen  einige  Bundesländer  diese 
Regelungen in der Verfassung ändern, weil 
sie meinen, sie könnten dadurch ihre 
Finanzlage verbessern. 

Arbeitsrecht

Wichtigste gesetzliche Neuerung im Be-
reich des Arbeitsrechts war das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
vom 14. August 2006. Mit diesem Gesetz 
reagierte die Bundesregierung auf Vorga-
ben der EU mit angedrohten Strafsank-
tionen; insofern wies das Gesetz viele 
handwerkliche Fehler auf, die zu baldigen 
Korrekturen bzw. zu Klärungen durch die 
Rechtsprechung führten.

Anders als von vielen Arbeitgebervertre-
tern im Vorfeld prognostiziert, hat die 
Einführung des AGG nicht zu einem über-
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Arbeitsrecht

Im arbeitsrechtlichen Bereich des eigenen 
Rechtsschutzes standen Bestandsstreitig-
keiten insbesondere bei betriebsbedingten 
Kündigungen, Fragen der betrieblichen 
Altersversorgung sowie Rechtsstreite um 
arbeitsrechtliche Folgen von unterneh-
mensrechtlichen Umwandlungen und Be-
triebsübergängen im Vordergrund. Bei-
spielhaft seien erwähnt: Verfahren wegen 
Bonuszahlung Lanxess bei Ausgliederung 
aus dem Bayer-Konzern.

Großen Aufwand – insbesondere für die 
Rechtssekretäre der ersten und zweiten 
Instanz in Nordrhein-Westfalen – brachte 
die Insolvenz einer Bergbauspezialgesell-
schaft Mitte 2007. Hier mussten nicht nur 
für mehrere Hundert Mitglieder Kündi-
gungsschutzverfahren bzw. die Anmeldung 
von Insolvenzansprüchen organisiert wer-
den, sondern für mehrere Tausend Rentner 
mussten die Leistungen auf betriebliche 
Altersversorgung und Energiegeld gesi-
chert werden. Hinsichtlich der Energie-
geldleistungen ist die Frage, ob der Pen-
sionssicherungsverein hier einzustehen 
hat, Gegenstand einiger Musterverfahren, 
die bis zum Bundesarbeitsgericht geführt 
werden. 

Nach diesem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts haben sehr viele unserer 
Mitglieder bzw. Hinterbliebene nachträg-
lich noch Leistungen zum Teil in erheblicher 
Höhe von der Bergbau-Berufsgenossen-
schaft erhalten. 

Noch weiter als das Bundesverfassungs-
gericht ist das Landessozialgericht Nord-
rhein-Westfalen in zwei ebenfalls von der 
IG BCE im eigenen Rechtsschutz vertrete-
nen Verfahren gegangen. Das Landessozi-
algericht Nordrhein-Westfalen hat mit Ur-
teilen vom 28. Juni 2007 (L 2 KN 134/05 U 
und L 2 KN 52/06 U) die Bergbau-Berufs-
genossenschaft verurteilt, Leistungen aus 
Anlass einer chronisch-obstruktiven Bron-
chitis in einem Fall an den Versicherten 
selbst und in dem anderen Fall an die Hin-
terbliebenen zu erbringen, obwohl auch 
hier die Stichtagsregelung nach Auffassung 
der Beklagten einer solchen Leistung ent-
gegenstand. 

Auf die Revision der BBG hat das Bundesso-
zialgericht die Entscheidungen des Landes-
sozialgerichts Essen aufgehoben. Die Berg-
bau-Berufsgenossenschaft muss jetzt noch 
über die ursprünglich gestellten Ansprüche 
der Versicherten auf Anerkennung ihrer 
Erkrankungen als »Quasi-Berufskrankheit« 
entscheiden.
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rin, Kostenbewusstsein und Kostentrans-
parenz bei den wachsenden Anforderun-
gen an IT-Ausstattungen zu schärfen:

• Dazu gehört zunächst einmal, dass für 
jede einzelne IT-Ausstattung über die 
T. I. K. die Nutzungsdauer und -kosten 
sowie der Auftraggeber (als Kostenstel-
le) hinterlegt und für die IG BCE einseh-
bar sind, sodass es keine in allgemeinen 
Budgets »versteckten« IT-Kosten gibt.

• Dies umfasst weiterhin, dass IT-Ausstat-
tungen mit ihren Vollkosten, also inklu-
sive Entwicklungs- und Betriebskosten 
geplant und abgerechnet werden.

Existieren messbare Erfolge?

Ein erstes und prägnantes Indiz für den 
Beitrag der T. I. K. zur Kostensenkung bei 
der IG BCE gibt die Budgetentwicklung:

• Indiziert auf das Jahr 2004 sank der 
Budgetansatz im Berichtszeitraum von 
96 drastisch auf aktuell 53 %.

• Entscheidender noch als der planerische 
Ansatz ist die reale Budgetnutzung; sie 
lag bereits 2004 um 15 % niedriger und 
konnte bis 2007/2008 weiter auf 57 % 
gesenkt werden.

• Die 2008 erstmalige leichte Erhöhung 
der Budgetnutzung geht darauf zurück, 

dass hier zusätzlich 
Telefonleitungen und 
Telefonanlagen, die 
zuvor nicht zum EDV-
Standard gehörten, 
sowie einmalige Um-
stellungsgebühren auf 
ein ab 2009 günstige-
res Datennetz berech-
net wurden.

Der letztgenannte 
Punkt weist auf eine 
Besonderheit hin, die 
in der vorstehenden 
Übersicht zur Budget-
entwicklung nicht ab-

Vor genau zehn Jahren legte die IG BCE den 
Grundstein, den bis dahin als Abteilung 
geführten Bereich EDV/IT in eine Tochter-
gesellschaft, die T. I. K. GmbH (Technologie-
dienstleistungen für Informations- und 
Kommunikationsmanagement)  auszu-
gründen. Hierüber eröffneten sich ganz 
neue und innerhalb der Gewerkschafts-
landschaft einmalige Optionen, deren we-
sentliche Vorteile in den zwei folgenden 
Punkten liegen:

• Die T. I. K. stellt IT-Ausstattungen und  
Dienstleistungen nicht nur für die IG 
BCE, sondern auch für weitere Gewerk-
schaften zur Verfügung, und zwar ange-
fangen von Betrieb und Weiterentwick-
lung einer Mitgliederverwaltung über 
Ausstattung und Administration von 
Computerarbeitsplätzen (PCs und Note-
books), Betrieb einer zentralen Büro-
kommunikation (Mail, Kalender, Kon-
takte) bis hin zu einer Anwender-
beratung (telefonische Hotline).

• Als wirtschaftlich tätiges Unternehmen 
mit eigenen Endkunden eröffnen sich 
für die T. I. K. auch bei relativ begrenzten 
Einkaufsmengen teilweise günstigere 
Einkaufswege und Rabatte; beispielhaft 
hierfür ist der Vertragspartner-Status 
mit einem namhaften Kopierer-Her-
steller.

Ein weiterer Effekt der Ausgründung, dem 
die T. I. K. bis heute verpflichtet ist, liegt da-

T. I. K. GmbH
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Ausblick

Seit 2007 hat die T. I. K. ihre Positionierung 
und Ausrichtung innerhalb der DGB-Ge-
werkschaften verschoben. Die Initialzün-
dung hierfür gab die 2006 vom DGB und 
seinen Einzelgewerkschaften gestartete 
Initiative Trendwende. Ihr Ziel ist es, in ver-
schiedenen Feldern und unter anderem im 
Bereich der jeweiligen IT-Ausstattungen 
gemeinsame Synergien zu schaffen. Hier 
wirkte die T. I. K. im Auftrag der IG BCE fe-
derführend an einer Ende 2007 erfolgreich 
abgeschlossenen Ausschreibung eines für 
alle Gewerkschaften nutzbaren Datennet-
zes mit. Bei einer Vertragsdauer von 2008 
bis Anfang 2011 ergibt sich, verteilt auf die 
Einzelgewerkschaften ein Einsparvolumen 
von bis zu 7 Millionen Euro. Das entspricht 
60 % der vergleichbaren bisherigen Kosten.

An ähnlich ausgerichteten Verhandlungen 
zunächst für die Bereiche Festnetz- und 
Mobiltelefonie wirkt die T. I. K. mit. Darüber 
hinaus hat sie aufgrund der positiven Er-
fahrungen aus diesen Kooperationen da-
mit begonnen, mit einer weiteren DGB-
Gewerkschaft laufende bzw. anstehende 
technische Innovationen beispielsweise bei 
Virenschutz, Server-Virtualisierung und 
Kopiererausstattung gemeinsam zu betrei-
ben.

gebildet ist: Die T. I. K. übernimmt zuneh-
mend IT-nahe Bereiche, die in der Ver-
gangenheit von der IG BCE selbst besorgt 
und über andere Budgets verrechnet wur-
den. Neben den bereits erwähnten Telefon-
leitungen und -anlagen ist dies 2009/2010 
der Bereich Mobiltelefonie. 

Diese Mehrleistungen würden zu einer 
deutlichen bzw. deutlicheren Budgetstei-
gerung führen, wenn nicht auf der anderen 
Seite seit 2007 damit begonnen worden 
wäre, die dezentralen Ausstattungen der 
einzelnen Organisationsstellen und Abtei-
lungen insbesondere mit Computerarbeits-
plätzen und Druckern auf deren Budgets 
umzulegen. Das entsprechende Jahres
volumen liegt in einer Größenordnung von 
unter 10 % des Budgetansatzes 2004.

Wie ist die T. I. K. 
organisiert?
Die Gesellschafter der T. I. K. bestehen 
grundsätzlich und ausschließlich aus Mit-
gliedern des geschäftsführenden Haupt-
vorstands. Als beratendes und kontrollie-
rendes Gremium dient ein Beirat, der 
sich aus Vorstandssekretären und einem 
Betriebsratsmitglied der Hauptverwaltung 
und einem ehrenamtlichen externen Bera-
ter zusammensetzt. Fragen und Neupro-
jekte zur IT-Ausstattung werden von einem 
eigenständigen IKT-Ausschuss der IG BCE 
behandelt und gegebenenfalls mit Be-
schlussempfehlungen an den geschäfts-
führenden Hauptvorstand weiter gegeben.

Ihre Personalkosten sowie alle Kosten für 
Geschäftsräume und  Ausstattung trägt die 
T. I. K. selbst, und zwar ohne Zuschüsse aus-
schließlich aus ihren Einnahmen, die sie 
aus den von ihr erbrachten und abgerech-
neten IT-Ausstattungen und  Dienstleis-
tungen erzielt, wobei etwa drei Viertel die-
ser Einnahmen direkt auf die IG BCE 
zurückgehen. Die T. I. K. arbeitet nicht ge-
winnorientiert bzw. umsatzmaximierend, 
sondern wird von Beirat und Gesellschaf-
tern daran gemessen, inwieweit ihre IT-
Angebote Synergien schaffen.
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Gründung

Anlass zur Gründung der Stiftung am 
25. April 1962 in Sulzbach/Saar war eines 
der schwersten Grubenunglücke in der Ge-
schichte des Bergbaus. Am 7. Februar 1962 
kamen auf der Schachtanlage »Luisenthal« 
im Saarland 299 Bergleute ums Leben, 
87 weitere wurden schwer verletzt. Zurück 
blieben 365 Waisen. Unter dem unmittel-
baren Eindruck der Katastrophe beschloss 
der Vorstand der IG Bergbau und Energie in 
einer Sondersitzung am 12. Februar 1962 
die Errichtung einer gemeinnützigen Stif-
tung und stellte dafür 250.000,00 DM Stif-
tungskapital bereit. Sie erhielt den Namen 
des ersten Nachkriegsvorsitzenden der IG 
Bergbau und Energie »August Schmidt«. 
Ab 1. Januar 1998 wurde die Satzung der 
AUGUST-SCHMIDT-STIFTUNG für die neu 
gegründete Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie geöffnet.

Aufgabe

Die AUGUST-SCHMIDT-STIFTUNG hat die 
Aufgabe, den betroffenen jungen Men-
schen zu helfen, dass ihre entwickelten 
Fähigkeiten, Neigungen und Anlagen nicht 
verkümmern, wenn sich zu dem großen 
menschlichen Verlust auch noch finan zielle 
Not einstellt. Die angestrebte Ausbildung 
sollte in jedem Fall gewährleistet werden, 
um Startchancen in ein zufriedenstellen-
des Leben zu erhalten. 

Stiftungszweck

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte 
Zwecke« der Abgabenordnung. Zweck der 
Stiftung ist es, Waisen von Arbeitnehmern, 
die im Organisationsbereich der Industrie-
gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit töd-
lich verunglückt oder an den Unfallfolgen 
sowie an Silikose, Siliko-Tuberkulose, As-
bestose, Asbestose mit Lungenkrebs oder 
Mesotheliom (Asbest) verstorben sind, vom 
vollendeten 12. bis 27. Lebensjahr Beihilfen 

AUGUST-SCHMIDT-STIFTUNG
für ihre Aus- und Fortbildung zu gewäh-
ren.

Ein Abweichen von der Altersgrenze ist im 
Einzelfall durch Entscheidung des Vorstan-
des möglich.

Vorstand und Kuratorium

Die AUGUST-SCHMIDT-STIFTUNG hat einen 
Vorstand und ein Kuratorium. Der Vor-
stand, der aus fünf Personen besteht, wird 
für die Dauer von vier Jahren vom Kuratori-
um bestellt. Dem Kuratorium gehören zur-
zeit 58 Mitglieder an, die für jeweils fünf 
Jahre berufen werden. Es setzt sich zusam-
men aus Vertretern von Regierung, Kirche, 
Städten, Unternehmen und Gewerkschaf-
ten.

In der Regel tritt das Kuratorium einmal im 
Jahr zusammen, um unter anderem den 
Bericht des Vorstandes über das zurücklie-
gende Geschäftsjahr entgegenzunehmen, 
den Beihilfehöchstsatz zu beschließen oder 
einer evtl. erforderlichen Satzungsände-
rung seine Zustimmung zu geben.

Ausbildungsbeihilfen

Die monatlichen Beihilfehöchstsätze sind 
ab 1969 jährlich der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung angepasst wor-
den.  Seit  dieser  Zeit  werden  sie  jeweils 
entsprechend der Rentenerhöhung ange-
hoben. Der Beihilfehöchstsatz hat sich von 
damals 250,00 DM (127,80 Euro) auf heute 
702,00 Euro erhöht. Auf die Beihilfe wird 
das regelmäßige persönliche monatliche 
Einkommen der Waise einschließlich der 
gesetzlichen Waisenrenten angerechnet. 

Von dem Angebot der Stiftung machten in 
den vergangenen Jahren 3.314 anspruchs-
berechtigte Waisen Gebrauch. Über 9 Milli-
onen Euro wurden bislang an Ausbildungs-
beihilfen überwiesen. Im Jahr 2008 wurden 
von der AUGUST-SCHMIDT-STIFTUNG 170 
Waisen betreut. Neu hinzu kamen 27 Wai-
sen, die sich auf die Jahrgänge 1981 bis 
1996 verteilten. 
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30 Waisen entfielen aus dem Empfänger-
kreis. In den meisten Fällen hatten sie ihre 
Schul- oder Berufsausbildung beendet, die 
Altersgrenze erreicht bzw. den Beihilfe-
höchstsatz überschritten. 

An Ausbildungsbeihilfen wurden im letz-
ten Geschäftsjahr insgesamt 318.225,70 Eu-
ro gezahlt. Die AUGUST-SCHMIDT-STIF-
TUNG finanziert sich ausschließlich durch 
die Erträge aus dem Stiftungskapital und 
durch Spenden. 
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Projekte im Jahr 2008

Herausragende Projekte sind die Verlei-
hung eines Umweltpreises alle zwei Jahre, 
der in 2010 wieder verliehen wird (www.
arbeit-umwelt.de), Umweltwettbewerbe 
(www.buero-und-umwelt.de), Mitarbeiter-
Motivation zu Nachhaltigkeit (www.mimo-
na.de) und ein Umweltglossar für Arbeit-
nehmerInnen (www.umweltglossar.de). 
Die Stiftung war 2008 Partner des interna-
tionalen Kongresses Rohstoffwende & Bio-
werkstoffe (www.rohstoffwende.de) und 
führte eine Tagung zum »Naturfasercom-
poundierung für die Chemische Industrie« 
durch.

Büro & Umwelt 
(www.buero-und-umwelt.de)

Rund 17 Millionen Menschen arbeiten in 
Deutschland an Büroarbeitsplätzen und 
verbrauchen dabei 55 Millionen Tonerpat-
ronen, 8 Millionen Tonerkartuschen und 
800.000 Tonnen Papier pro Jahr und verur-
sachen 3 % des Strombedarfs, Tendenz 
steigend. Ressourcenschonendes Verhalten 
im Büroalltag ist daher von großer Bedeu-
tung. Bei dem Wettbewerb wurden Unter-
nehmen, die sich dieser Problematik in 
überzeugender Weise angenommen haben 
geehrt. Am 21. August 2008 haben Bun-
desumweltminister Sigmar Gabriel und Mi-
chael Vassiliadis die Preisträger des bundes-
weiten Umweltwettbewerbes »Büro und 
Umwelt« in der Hauptverwaltung der IG 
BCE ausgezeichnet. Die Stiftung Arbeit und 
Umwelt war Partner des Wettbewerbes 
und Gastgeber der Preisverleihung. Der ers-

Gründung und Ziele

1990 wurde mit der Stiftung Arbeit und 
Umwelt der Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie die erste gewerk-
schaftliche Umweltstiftung in Europa ge-
gründet. Seitdem engagiert sich die 
Stiftung für die »Förderung humaner Ar-
beits-, Umwelt- und Lebensbedingungen 
in einer hoch entwickelten Industriegesell-
schaft«, wie es in der Satzung heißt.

Seit Bestehen ist unser Ziel, eine vernünf-
tige Balance aus wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Entwicklung zu erreichen. 
Die nachhaltige Entwicklung unserer Ge-
sellschaft versuchen wir durch eigene Pro-
jekte, Studien, Projektförderungen, Bildung 
und Beratungen, zahlreichen Veranstaltun-
gen sowie die regelmäßige Verleihung 
eines Umweltpreises, möglichst vielen Un-
ternehmen und auf allen Hierarchiestufen 
bewusst zu machen und in die betrieb-
lichen Prozesse zu integrieren.

Philosophie

Wir werden mit unserem Wissen, Engage-
ment und Netzwerk auch in Zukunft die 
nachhaltige Entwicklung unserer Indus-
trie- und Dienstleistungsgesellschaft aktiv 
begleiten. Die Antwort auf den Klimawan-
del muss dabei eine innovative Klima-, 
Energie- und Industriepolitik sein, die so-
wohl das Klima effizient schützt als auch 
eine langfristige Energieversorgung si-
chert. Deutschland soll weiterhin ein wett-
bewerbsfähiger und umweltfreundlicher 
Wirtschaftsstandort sein, der auch in Zu-
kunft in der Lage bleibt, Innovationen für 
ökologischen und sozialen Fortschritt frei-
zusetzen. Fachlich unterstützt die Stiftung 
ein Beirat mit namhaften Vertreterinnen 
und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und 
der IG BCE.

Stiftung Arbeit und Umwelt 
der IG BCE
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nem eigens eingerichteten Musterbüro der 
Stiftung Arbeit und Umwelt die energieef-
fizienten Geräte besichtigen und auch aus-
probieren. Der energiesparende Server ver-
braucht 40 Watt und die noch sparsameren 
Thin-Clients 8 Watt pro Arbeitsplatz-PC.  
Das Musterbüro ist mit Büromöbeln aus 
gepressten recycelten Tetra Paks ausgestat-
tet sowie Büroartikeln der Firma memo, die 
2005 für den besten Nachhaltigkeitsbe-
richt Europas ausgezeichnet wurde.

Musterbüro Green IT (© Stiftung Arbeit und 
Umwelt der IG BCE)

Stiftungsarbeit konkret

• Ausschreibung eines Umweltpreises 
alle zwei Jahre

• Förderung humaner Arbeits- und 
Lebensbedingungen

• Initiierung industrienaher Nachhaltig-
keitsprojekte und -studien

• Beratungen zur nachhaltigen 
Entwicklung

• Steigerung der Energie- und 
Ressourceneffizienz

• Seminare und Publikationen

te Preis ging an die HiPP-Werk Georg Hipp 
OHG. Alle Preisträger überzeugten dadurch, 
dass sie Umweltaspekte in ihrem Bürobe-
trieb besondere Aufmerksamkeit schenken. 
Die umweltfreundlichsten Büros zeichnen 
sich durch eine konsequente Abfall- und 
Wertstofftrennung und eine besonders um-
weltschonende Büroreinigung aus.

Solaranlage Bad Münder

Gemeinsam mit der IG BCE hat die Stiftung 
Arbeit und Umwelt die Solarstromanlage 
auf den Dächern des Wilhelm-Gefeller-
Bildungszentrums initiiert und umgesetzt. 
Solarmodule und Wechselrichter stammen 
von tarifgebundenen Unternehmen, in de-
nen ein Betriebsrat vorhanden ist. Außer-
dem wurden ausschließlich qualifizierte 
und eingetragene Handwerksbetriebe aus 
der Region beauftragt, die Wert auf eine 
nachhaltige Produktion legen. Mit diesem 
Projekt unterstützen wir die Zukunftsin-
dustrie Photovoltaik und tragen dazu bei, 
»Gute Arbeit« sowie Innovationsbereit-
schaft und Kreativität der Beschäftigten zu 
fördern.

Installation der PV-
Module auf dem Bil-
dungszentrum 
(© Stiftung Arbeit 
und Umwelt der IG 
BCE)

Musterbüro GREEN IT 
(www.arbeit-umwelt.de)

Gäste und Besucher der IG BCE und der 
Stiftung Arbeit und Umwelt können in ei-
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